
 Zl.: 004-1/2023-Ni./Do. lfd. Nr. 3/2023 
 

 

V E R H A N D L U N G S S C H R I F T 
 

 

aufgenommen über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Taufkirchen 

an der Pram am Donnerstag, dem 29. Juni 2023. 

 

 

Tagungsort:  Sitzungssaal der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 

 

 

Anwesend: 
 

Bürgermeister: Paul Freund, Laufenbach 13/1, als Vorsitzender ÖVP 

 

Vizebürgermeisterin: Elisabeth Bauer, Schwendt 31 ÖVP 

 

Gemeindevorstände: Ing. Bernhard Lechner, Kapelln 29 ÖVP 

 Daniel Ortbauer, Leoprechting 6/1 ÖVP 

 Reinhard Waizenauer, Wolfsedt 6/1 ÖVP 

 Manfred Gahbauer, Aichbergsiedlung 4 FPÖ 

 Johann Halas, Igling 8b SPÖ 

 

Gemeinderäte: Johann Froschauer, Pram 4 ÖVP 

 Ing. Markus Reifinger, Berg 1/1 ÖVP 

 Ing. Martin Schmid, Krößling 1 ÖVP 

 Andreas Schlöglmann, Penzingerstraße 1 ÖVP 

 Michael Straif, Oberpramau 3 ÖVP 

 Dipl.- Betriebsw. (FH) Angela Kaltenbrunner ÖVP 

 Romana Schauer, Schwendt 11/2 FPÖ 

 Anton Hufnagl, Kapelln 28 FPÖ 

 Karoline Zahlberger, Rainbacher Straße 1 FPÖ 

 Patrick Karigl, Schwendt 17/2 FPÖ 

 Ursula Hofinger, Margret-Bilger-Straße 19 b/9 SPÖ 

 Johann Berger, Höbmannsbach 21 SPÖ 

 Anna Halas, Igling 8b SPÖ 

 Berta Reiterer, Wimm 26/1 SPÖ 

 

Ersatzmitglieder:  Maher Azer, Schwendt 12/2 für Martin Scheuringer ÖVP 

 Ing. Karl Kottbauer, Bachschwölln 13 für Stefanie Schauer ÖVP 

 Christian Scherrer, Eggenberg 11/2 für Elisabeth Schlöglmann ÖVP 

 Maria Fuchs, Brunedt 2/1 für DI (FH) Karl Mayböck ÖVP 
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Der Gemeinderat zählt 25 Mitglieder, davon sind alle – unter Berücksichtigung der Ersatzmit- 

glieder – anwesend; die Sitzung ist daher beschlussfähig. 

 

Der Bürgermeister eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung und begrüßt die erschienenen Gemein-

deratsmitglieder und ebenso die Zuhörer, welche dadurch ihr Interesse an der Kommunalpolitik 

zeigen. 

 

Vor Bekanntgabe der Tagesordnung stellt er fest, dass der Termin der heutigen Sitzung im  

Sitzungsplan enthalten ist und die Sitzung von ihm – dem Bürgermeister – ordnungsgemäß ein-

berufen wurde und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder rechtzei-

tig schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist und die Abhaltung der Sitzung 

durch Anschlag an der Amtstafel öffentlich kundgemacht wurde. 

 

Weiters stellt er fest, dass das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 30. März 2023 während 

der Sitzung zur Einsichtnahme aufliegt und Einwendungen dagegen bis Sitzungsschluss einge-

bracht werden können. 

 

Zur Schriftführerin dieser Sitzung bestimmt der Vorsitzende Frau Canan Dogan. Weiters nimmt 

noch Amtsleiterin Sandra Niedermayer an der Sitzung teil. 
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T a g e s o r d n u n g : 
 

 

1. Verzicht und Neubegründung eines Vorkaufsrechtes für die Marktgemeinde Taufkirchen 

an der Pram betreffend die Baumann-Gründe in Wimm – Beratung und Beschlussfassung 

 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Abschreibung eines Grundstückes an Mitterhauser  

Mobilkranverleih GmbH (gemäß Teilungsplan Geometer Schachinger ZT-GmbH, GZ.: 

12706d) 

 

3. Beratung und Beschlussfassung einer Verordnung betreffend die Auflassung eines Teil- 

stückes einer öffentlichen Straße im Bereich des Betriebsbaugebietes Laufenbach (gemäß 

Teilungsplan Geometer Schachinger ZT-GmbH, GZ.: 13451) 

 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Oö. Bau-Übertragungsverordnung 2023 (Neu- 

erlassung) 

 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragserteilung für die Asphaltierungsarbeiten 

in der Ortschaft Windten sowie über Kleinflächensanierungen 

 

6. Bestellung des Pflichtbereichskommandanten samt seiner Stellvertreter – Beratung und Be-

schlussfassung 

 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Gefahrenabwehr- und Entwick-

lungsplanung (GEP) 

 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung eines zusätzlichen Material- bzw. Ge-

rätelagers für Katastrophenfälle im Rahmen des Zubaus beim Feuerwehrhaus der FF Lau-

fenbach 

 

9. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragserteilung für die Ausschreibungser- 

stellung inkl. Vergabeabwicklung und Bauaufsicht des Projektes „Errichtung diverser  

PV-Anlagen“  

 

10. Abschluss eines Mietvertrages mit dem Pfarramt Taufkirchen an der Pram für Räumlich-

keiten und Flächen im Pfarrheim zur Adaptierung eines Kindernestes – Beratung und Be-

schlussfassung 

 

11. Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram und dem Verein  

Tagesmütter Innviertel zwecks Kinderbetreuung in Form eines Kindernestes 

 

12. Übereinkommen mit dem Sozialhilfeverband Schärding betreffend Übergabe der Einrich-

tung des Gemeinschaftsraumes beim Wohnprojekt „Vitales Wohnen“ – Beratung und Be-

schlussfassung 

 

13. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Wärmelieferungsübereinkom-

mens mit der Nahwärme Taufkirchen an der Pram für den Bauhof 

 

14. Bericht des örtlichen Prüfungsausschusses über die Prüfung der Gemeindegebarung am  

14. Juni 2023 – Kenntnisnahme desselben 

  



Seite 4 

 

 

15. Beratung und Beschlussfassung über folgende Darlehensumschuldungen bzw. Abänderung 

eines Darlehensvertrages: 

 

a)  Umschuldung Darlehen Kleinwasserkraftwerk 1 

b)  Umschuldung Darlehen „Mühlgasse“ 

c)  Abänderung Darlehensvertrag Kleinwasserkraftwerk 2 (Raiba) 

 

16. Wasserversorgungsanlage BA 09 – Sanierung WL Furth; 

Beratung und Beschlussfassung über die Annahme des Förderungsvertrages mit der Kom-

munalkredit Public Consulting GmbH 

 

17. Wasserversorgungsanlage BA 10 – Schratzberg; 

Beratung und Beschlussfassung über die Annahme des Förderungsvertrages mit der Kom-

munalkredit Public Consulting GmbH 

 

18. Beratung und Beschlussfassung über die Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde  

St. Florian am Inn und der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram bezüglich Trink- 

wasserversorgung für die Ortschaft Schratzberg  

 

19. Allfälliges 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung setzt der Vorsitzende gemäß § 46 (4) GemO den Tagesord-

nungspunkt Nr. 9 von der Tagesordnung ab. 

 

Punkt 1.: Verzicht und Neubegründung eines Vorverkaufsrechtes für die Marktgemeinde 

Taufkirchen an der Pram betreffend die Baumann-Gründe in Wimm – Beratung 

und Beschlussfassung  
 

Hierzu informiert Bgm. Freund das Gremium, dass Herr Dr. Volker Baumann seine Baugründe 

in der Wimm an die Ö-Bauland und Projektentwicklungs GmbH verkauft. Daher muss der Ge-

meinderat den Verzicht und die Neubegründung eines Vorkaufsrechtes für die Baumann-

Gründe mit dem neuen Eigentümer beschließen. 

 

Dazu werden vom Vorsitzenden die wichtigsten Passagen aus dem vorliegenden Kaufvertrag 

vorgetragen. 
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Aufgrund einer Anfrage von GV Gahbauer, informiert der Vorsitzende das Gremium, dass 14 

von den 15 Bauparzellen veräußert werden. Eine Parzelle bleibt im Besitz von Herrn  

Dr. Baumann. 

 

Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über 

den Verzicht und Neubegründung eines Vorkaufsrechtes für die Marktgemeinde Taufkirchen 

an der Pram betreffend die Baumann-Gründe in Wimm abstimmen. Dabei kann die einstimmige 

Beschlussfassung festgestellt werden. 

 
 

Punkt 2.: Beratung und Beschlussfassung über die Abschreibung eines Grundstückes  

an Mitterhauser Mobilkranverleih GmbH (gemäß Teilungsplan Geometer 

Schachinger ZT-GmbH, GZ.: 12706d) 
 

 

Bgm. Freund verliest den vorbereiteten Amtsvortrag wie folgt: 
 

 

Amtsvortrag  
zu TOP 2 der GR-Sitzung am 29. Juni 2023 

 

Beratung und Beschlussfassung über die Abschreibung eines Grundstückes an 

Mitterhauser Mobilkranverleih GmbH (gemäß Teilungsplan Geometer 

Schachinger ZT-GmbH, GZ.: 12706d) 

 

 

Im Zuge der Schlussvermessung der Straße durch das Betriebsbaugebiet Laufenbach wurden 

diverse Ab- bzw. Zuschreibung von Teilflächen grundbücherlich nicht genehmigt. Da hier sehr 

viele Tauschflächen über Umwege zum jeweiligen neuen Eigentümer kommen sollen, haben 

sich Eigentumsübergänge ergeben, die laut Grundbuch nicht als Tausch zu werten waren und 

daher eine neue Vereinbarung samt Vermessung notwendig wurde. 

 

Die Geometer Schachinger ZT-GmbH hat somit den nun vorliegenden Teilungsplan  

GZ 12706d erstellt. Demnach soll das Trennstück 3 im Ausmaß von 51 m², gem. § 13 LTG 

kostenlos von der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram an die Mitterhauser Mobilkranver-

leih GmbH übertragen werden. Im Gegenzug erfolgten im Zuge der genannten Schlussvermes-

sung diverse Ab- und Zuschreibungen zu Gunsten der Marktgemeinde. 

 

Es wird die Beschlussfassung über die Abschreibung dieses Trennstückes (nach dem Liegen-

schaftsteilungsgesetz) im Rahmen der Ergänzung der Schlussvermessung im Betriebsbaugebiet 

Laufenbach (Teilungsplan GZ: 12706d) beantragt. 

 

Da es zu keinen Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über die Ab-

schreibung eines Grundstückes an Mitterhauser Mobilkranverleih GmbH (gemäß Teilungsplan 

Geometer Schachinger ZT-GmbH, GZ.: 12706d) abstimmen. Dabei kann die einstimmige Be-

schlussfassung festgestellt werden.  
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Punkt 3.: Beratung und Beschlussfassung einer Verordnung betreffend die Auflassung ei-

nes Teilstückes einer öffentlichen Straße im Bereich des Betriebsbaugebietes 

Laufenbach (gemäß Teilungsplan Geometer Schachinger ZT-GmbH, GZ.: 

13451) 

 

 
Der Vorsitzende verliest auch hierzu folgenden vorbereiteten Amtsvortrag: 
 

 

Amtsvortrag  

zu TOP 3 der GR-Sitzung am 29. Juni 2023 

 

Beratung und Beschlussfassung einer Verordnung betreffend die Auflassung 

eines Teilstückes einer öffentlichen Straße im Bereich des Betriebsbaugebietes 

Laufenbach (gemäß Teilungsplan Geometer Schachinger ZT-GmbH, GZ.: 

13451) 

 

 

Herr Mitterhauser hat bei einer Besprechung im Zusammenhang mit dem vorangeführten  

Tagesordnungspunkt Interesse am Ankauf eines Teilstückes der öffentlichen Straße entlang  

seiner Parzelle im Betriebsbaugebiet bekundet. Aufgrund des nunmehr vorliegenden Teilungs-

planes der Geometer Schachinger ZT-GmbH, GZ 13451, wurde diese Teilfläche genau defi-

niert. 

 

Die dafür erforderliche Auflassungsverordnung (gemäß Oö. Straßengesetz) lautet somit wie 

folgt: 

 

 

V E R O R D N U N G  
betreffend die Auflassung eines Teilstückes einer öffentlichen Straße 

 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram hat in seiner Sitzung am 
29.06.2023 gemäß § 11 Abs. 3 Oö. Straßengesetz 1991 i.d.g.F., in Verbindung mit den 
§§ 40 Abs. 2 Z. 4 und 43 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. beschlossen: 
 

§ 1 
 
Ein Teilstück der Gemeindestraße (Verkehrsfläche - öffentliches Gut) – Teilfläche 1 aus  
Gst. 391/1, EZ 379 KG 48223 Laufenbach – wird als öffentliche Verkehrsfläche der Marktge-
meinde aufgelassen, weil sie wegen mangelnder Verkehrsbedeutung für den Gemeinge-
brauch entbehrlich geworden ist. 
 

§ 2 
 
Die genaue Lage der aufgelassenen Straße ist aus der Vermessungsurkunde der Geometer 
Schachinger ZT-GmbH, Taufkirchen an der Pram, vom 16.05.2023, GZ 13451 (Wegauflas-
sung Mitterhauser) im Maßstab 1 : 500 ersichtlich. 
 
Der Plan liegt im Marktgemeindeamt Taufkirchen an der Pram während der Amtsstunden auf 
und kann von jedermann eingesehen werden. Weiters ist der Plan vor Erlassung dieser Ver-
ordnung durch vier Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. 
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§ 3 
 
Diese Verordnung wird gemäß § 94 Oö. GemO i.d.g.F. durch zwei Wochen kundgemacht und 
wird mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag rechtswirksam. 
 
 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Dieser Weg wird aufgrund der neu errichteten Straße durch das Betriebsbaugebiet und den da-

mit verbundenen Änderungen der Straßennutzungen von niemandem mehr genutzt und soll 

nunmehr in das Eigentum der Mitterhauser Mobilkranverleih GmbH überschrieben werden.  

 

Auch nach Kundmachung an der Amtstafel (von 31.05.2023 bis 29.06.2023) trafen keine  

negativen Stellungnahmen zu dieser geplanten Auflassung ein und kann festgestellt werden, 

dass der Weg für den Gemeingebrauch entbehrlich geworden ist. 

 

Seitens der Geometer Schachinger ZT-GmbH erfolgte die Vermessung dieser Teilfläche. Nun-

mehr soll die Fläche von 290 m² zu einem Gesamtpreis von € 10.150,00 (€ 35,00/m²) in das 

Privateigentum der Mitterhauser Mobilkranverleih GmbH abgetreten werden. 

 

Somit wird der Antrag gestellt, die oben angeführte Verordnung über die Auflassung der be-

schriebenen Verkehrsfläche im Betriebsbaugebiet Laufenbach, Grundstück Nr. 391/1 (Teilflä-

che 1), EZ 379, KG Laufenbach, sowie die entgeltliche Übertragung ins Privateigentum der 

Mitterhauser Mobilkranverleih GmbH zu beschließen. 

 

Da es zu keinen Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über die 

Verordnung betreffend die Auflassung eines Teilstückes einer öffentlichen Straße im Bereich 

des Betriebsbaugebietes Laufenbach (gemäß Teilungsplan Geometer Schachinger ZT-GmbH, 

GZ.: 13451) abstimmen. Dabei kann die einstimmige Beschlussfassung festgestellt werden.  

 

 

Punkt 4.: Beratung und Beschlussfassung über die Oö. Bau-Übertragungsverordnung 

2023 (Neuerlassung) 

 

Hierzu verliest Bgm. Freund folgendes Rundschreiben vom Amt der Oö. Landesregierung: 
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Der Vorsitzende erklärt, dass bei dieser Neuerlassung sowohl Vor- als auch Nachteile entste-

hen. Diese Thematik wurde mit der Bezirkshauptmannschaft Schärding und Bauamtsleiterin 

Iris Mairhofer intensiv besprochen. Hierzu kam man sich überein, keine neue Oö. Bau-Über-

tragungsverordnung zu beschließen, da die Marktgemeinde bei der derzeitigen Vorgehensweise 

die Vorgespräche mit den Betriebsinhabern führt und dementsprechend Mitspracherecht vorab 

hat. Selbstverständlich ist es möglich, diesen Ablauf über die Bezirkshauptmannschaft durch-

zuführen, jedoch ist die derzeitige Variante für die Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 

am günstigsten, so Bgm. Freund.  

 

Ergänzend hierzu informiert der Vorsitzende das Gremium, dass die Gewerbe- und Bauverfah-

ren jetzt auch schon gemeinsam abgewickelt werden. 

 

GV Halas befürwortet, dass diese Agenda in der Gemeinde bleiben soll. Somit kann die Bau-

behörde bei diversen Angelegenheiten vorab reagieren. Die Oö. Bau-Übertragungsverordnung 

bringt bestimmt einige Vorteile mit sich, jedoch kommt es für ihn nicht in Frage.  

 

Aufgrund einer Anfrage von GV Waizenauer teilt der Vorsitzende mit, dass dieses Thema bei 

der letzten Bürgermeisterkonferenz behandelt worden ist. Generell gibt es große Meinungsver-

schiedenheiten innerhalb des Bezirkes Schärding. Einige Gemeinden haben die Oö. Bau-Über-

tragungsverordnung jedoch beschlossen. Seines Wissens sind es aber eher kleinere Gemeinden. 

 

GV Lechner vertritt auch die Meinung, dass alles weiterhin über die Gemeinde abgewickelt 

werden soll, da die Vorgespräche bei den einzelnen Bauvorhaben sehr wichtig sind. 

 

Nachdem es zu keinen weiteren Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsit-

zende über diesen Tagesordnungspunkt abstimmen.  

 

Der Beschluss sich gegen die Aufnahme in die Oö. Bau-Übertragungsverordnung 2023 (Neu-

erlassung) zu entscheiden, wurde seitens des Gemeinderates einstimmig beschlossen. 

 

 

Punkt 5.: Beratung und Beschlussfassung über die Auftragserteilungen für die 

Asphaltierungsarbeiten in der Ortschaft Windten sowie über Kleinflächen- 

sanierungen  

 

 

Bgm. Freund erklärt einleitend, dass diese Asphaltierungsarbeiten bereits bei einer vorangegan-

genen Ausschreibung bei den Angeboten mitinbegriffen waren. Aufgrund der Errichtung von 

neuen Einfamilienhäusern in der Ortschaft Windten wurde dieses Projekt verschoben. 

 

Da der Wohnhausneubau in diesem Bereich mittlerweile abgeschlossen ist, hat die Marktge-

meinde Taufkirchen an der Pram folgende Angebote für die Auftragserteilung eingeholt: 

 

Swietelsky AG, Taufkirchen an der Pram: €   52.131,23  

Felbermayr Bau GmbH & Co KG, Raab: €   56.362,28  

 

Der Vorsitzende vergleicht hierzu zugleich die Arbeiten für die Kleinflächensanierungen. 

 

In diesem Zusammenhang wird erwähnt, dass die Kleinflächensanierungen voraussichtlich vor 

der Urlaubszeit erledigt werden, wobei die Asphaltierungsarbeiten in der Ortschaft Windten 

nach der Urlaubszeit in Angriff genommen werden. 
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Anschließend kommt es ohne weitere Wortmeldung zur einstimmigen Beschlussfassung  

über die Auftragserteilung für die Asphaltierungsarbeiten in der Ortschaft Windten sowie über 

Kleinflächensanierungen an die Firma Swietelsky AG mit einer Angebotssumme von  

€ 52.131,23. 

 

 

Punkt 6.: Bestellung des Pflichtbereichskommandanten samt seiner Stellvertreter –  

Beratung und Beschlussfassung  

 

 

Da heuer Neuwahlen bei den örtlichen Feuerwehren durchgeführt wurden, ist die Marktge-

meinde gesetzlich verpflichtet, einen Pflichtbereichskommandanten samt seiner Stellvertreter 

bescheidmäßig zu ernennen. In diesem Zusammenhang trägt Bgm. Freund einen diesbezügli-

chen Vorschlag der Freiwilligen Feuerwehren von Taufkirchen an der Pram wie folgt vor:  

 

 

 
 

 

Namentlich erwähnt setzt sich der o.a. Vorschlag wie folgt zusammen: 

 

Pflichtbereichskommandant: ABI Alois Steinmann, Bachschwölln 41  

 (FF Taufkirchen an der Pram)  

 

Stellvertreter: HBI Ing. Johannes Niedermayer, Aichedt 11 (FF Brauchsdorf)  

HBI Harald Lang, Höbmannsbach 17 (FF Höbmannsbach)  

HBI Sabine Bamberger, Gmeinau 27/2 (FF Laufenbach)  

HBI Johannes Glas, Igling 9/1, 4776 Diersbach (FF Pramau)  

 

 

Ohne weitere Wortmeldung zieht die anschließende Abstimmung die einstimmige Bestellung 

der obgenannten Kommandanten für die nächsten fünf Jahre nach sich. 
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Punkt 7.: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Gefahrenabwehr- und  

Entwicklungsplanung (GEP) 

 

Der Vorsitzende erklärt, dass im September 2020 der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplan 

(GEP) seitens des Gemeinderates für 10 Jahre beschlossen wurde. Aufgrund des geplanten Zu-

baus der FF Laufenbach ist jedoch eine Änderung diesbezüglich erforderlich. 

 

Hierzu trägt Bgm. Freund die vom Oö. Landesfeuerwehrverband vorbereitete Gefahrenabwehr- 

und Entwicklungsplanung vollinhaltlich vor: 
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Da es zu keinen Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über die Än-

derung der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung (GEP) abstimmen. Dabei kann die ein-

stimmige Beschlussfassung festgestellt werden.  
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Punkt 8.: Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung eines zusätzlichen Mate-

rial- bzw. Gerätelagers für Katastrophenfälle im Rahmen des Zubaus beim Feu-

erwehrhaus der FF Laufenbach 

 
Bgm. Freund verliest zu diesem Tagesordnungspunkt den vorliegenden Antrag wie folgt: 
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Eingangs erläutert Bgm. Freund die Notwendigkeit eines zusätzlichen Katastrophenschutzstell-

platzes für die FF Laufenbach. Er weist daraufhin, dass die FF Laufenbach um einen Platz für 

16 Paletten und 2 Rollcontainer angesucht hat. 

 

Seitens des Landes OÖ wurde beschlossen, dass die Gemeinden zukünftig entscheiden dürfen, 

ob die ortsansässigen Feuerwehren diese Ressourcen benötigen. Wenn Bedarf besteht, darf hier 

um 0,5 Meter breiter gebaut werden. 

 

Weiters betont der Vorsitzende, dass in Notfällen der Lagerbestand über die EDV abgerufen 

wird, das bedeutet, dass das jeweilige Lager wie vorgeschrieben ausgestattet werden muss. 

 

Da es zu keinen Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über die Er-

richtung eines zusätzlichen Material- bzw. Gerätelagers für Katastrophenfälle im Rahmen des 

Zubaus beim Feuerwehrhaus der FF Laufenbach abstimmen. Dabei kann die einstimmige Be-

schlussfassung festgestellt werden.  

 

 

Punkt 9.: Beratung und Beschlussfassung über die Auftragserteilung für die  

Ausschreibungserstellung inkl. Vergabeabwicklung und Bauaufsicht des Pro-

jektes „Errichtung diverser PV-Anlagen“  

 

 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde vom Vorsitzenden gemäß § 46 (4) GemO von der Tages-

ordnung abgesetzt. 

 

 

Punkt 10.: Abschluss eines Mietvertrages mit dem Pfarramt Taufkirchen an der Pram  

für Räumlichkeiten und Flächen im Pfarrheim zur Adaptierung eines 

Kindernestes – Beratung und Beschlussfassung 

 

 

Bgm. Freund informiert das Gremium über die Installierung eines Kindernestes, welches im 

Pfarrheim durch den Verein Tagesmütter Innviertel betreut wird. Hierzu wurde zwischen der 

Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram und dem Pfarrheim folgender Mietvertrag abge-

schlossen: 
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GV Gahbauer erkundigt sich in diesem Zusammenhang bezüglich der Einrichtung.  

 

Bgm. Freund erklärt, dass das Mobiliar und die Küche samt Geschirr mitgenutzt werden dürfen. 

Es müssen hierzu lediglich Kleinigkeiten angekauft werden. 

 

GV Halas wirft noch ein, dass er dieses Vorhaben unterstützt, da dementsprechend Bedarf vor-

handen ist.  
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Bgm. Freund informiert, dass die Kinderanzahl zu Beginn sehr niedrig ist. Die tatsächlichen 

Kosten werden rund € 1.000,00 monatlich überschreiten. Für ihn ist es jedoch von großer Be-

deutung, dass die Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram eine Betreuungsmöglichkeit für 

Kinder, dessen Eltern berufstätig sind, anbieten kann. 

 

GV Waizenauer erkundigt sich über die maximal erlaubte Kinderanzahl.  

 

Der Vorsitzende erklärt, dass fünf Kinder mit einer Betreuungsperson erlaubt sind. Die maxi-

male Kinderanzahl beträgt 10 Kinder, wobei hierzu eine zweite Betreuungsperson gefordert 

wird.  

 

Ergänzend fügt Bgm. Freund hinzu, dass der Spielplatz auf dem Grundstück der Pfarre einge-

zäunt wird und diverse Spielgeräte angekauft werden. Da das Kindernest keine Bildungs-  

sondern eine Betreuungseinrichtung ist, müssen die Ankäufe der Gegenstände nicht genormt 

sein. 

 

Da es zu keinen Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über den 

Abschluss eines Mietvertrages mit dem Pfarramt Taufkirchen an der Pram für Räumlichkeiten 

und Flächen im Pfarrheim zur Adaptierung eines Kindernestes abstimmen. Dabei kann die ein-

stimmige Beschlussfassung festgestellt werden.  

 

 

Punkt 11.: Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram und dem 

Verein Tagesmütter Innviertel zwecks Kinderbetreuung in Form eines Kinder-

nestes 

 

Der Vorsitzende trägt hierzu dem Gremium die Überlassungsvereinbarung zwischen der Markt-

gemeinde Taufkirchen an der Pram und dem Verein Tagesmütter Innviertel vor. 

 

 

Überlassungsvereinbarung 
Räumlichkeiten für Kinderbetreuung 

durch Tagesmütter/-väter in sonstigen Räumlichkeiten, Kindergärten, 
 Schulen und Betrieben 

 

Auftraggeber: Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 

Kontaktdaten: Marktgemeinde 
BGM. Freund Paul 
Tel: +43 7719 7255 

Örtlichkeit Betreuung: Schärdinger Straße 6, 4775 Taufkirchen an der Pram 

Vertragspartner und Ansprechs-
person v. Verein: 

Verein Tagesmütter Innviertel, Gartenstraße 38, 4910 Ried i. I. 
Tel: +43 7752 86907 
GF Maga Anna Pucher, tm-ried@tm-innviertel.at 

Räumlichkeiten: Auftraggeber stellt Räumlichkeiten zur Verfügung und übernimmt die 
Kosten für die erforderliche Ausstattung bzw. Spiel- und lfd. Materia-
lien und organisiert geeignete Reinigungsmaßnahmen und überprüft 
die Spielgeräte. 

Betreuungstage:  Montag: x Dienstag: x 

Mittwoch: x Donnerstag: x 

Freitag: x Bedarf der Eltern 

mailto:tm-ried@tm-innviertel.at
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Doppelnutzung von Räumen: Ruheraum wird als Besprechungsraum der Pfarre genützt (jedoch nie 
zeitgleich) 

Folgende Räumlichkeiten stehen 
der Tagesmutterbetreuung zur 
Verfügung (siehe auch Plan): 

 

o Eingang (Stiegenhaus) 

o Gang (Garderobe) 

o Toilette (D/Beh.) 

o Jugendraum (Gruppenraum) 

o Mehrzweckraum (Ruheraum) 

o Außenspielbereich Terrasse 

o Garten 

 

VERTRAG Kinderbetreuung zw. 

Dienstleister u. Auftraggeber: 
Dieser bildet einen verbindlichen Bestandteil dieses Vertrages. 

Die Gemeinde ist Mieter der o.g. Räumlichkeiten (Örtlichkeit der Betreuung) und  

stellt diese dem Verein Tagesmütter Innviertel unentgeltlich zur Nutzung für die Betreuung der Kinder 
durch Tagesmütter/-väter zur Verfügung.  

Die Nutzung dieser Räumlichkeiten durch die DienstnehmerInnen (DN) des Vereins Tagesmütter Innviertel 
darf nur zum Zwecke der Kinderbetreuung im Auftrag des Auftraggebers erfolgen.  

Der/dem Tagesmutter/-vater wird ein Schlüssel oder eine Schlüsselkarte ausgehändigt. Die/der Tagesmut-
ter/-vater hat beim Verlassen der Betreuungsräumlichkeiten diese zu versperren. 

Inventarverzeichnis: Wird vom Eigentümer erstellt.  

Aktueller Raumplan mit 
m2: 

Der Auftraggeber übermittelt einen aktuellen Raumplan samt Quadratmeteran-
gaben pro Raum, sowie einen Plan für den Außenspielbereich. 

lfd. Materialien: Werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. 

Veränderungen der 
Räumlichkeiten: 

Dürfen von Seiten des Vereins nur nach schriftlicher Auftragserteilung des Auf-
traggebers durchgeführt werden. 

Aufräumarbeiten: Sind von den DN des Vereins Tagemütter Innviertel durchzuführen. 

Reinigungsarbei-
ten/Wartungsarbeiten: 

Sind vom Auftraggeber zu organisieren und zu finanzieren; z.B. Schneeräumung 
usw. 

Vertragsbeginn: 04.09.2023 

Vertragsende: Dieser Überlassungsvertrag endet automatisch, wenn der Auftrag zur Betreuung 
der Kinder endet (Ausnahme: Schließungszeiten der Ferien). 

 

 

Bgm. Freund fügt hinzu, dass Frau Regina Schauer, die zugleich als Reinigungskraft im Schul-

zentrum beschäftigt ist, zukünftig die Räumlichkeiten des Kindernestes reinigen wird. 

 

Bezugnehmend auf die Wortmeldungen von GR Schmid, GR Kaltenbrunner und GR Zahlber-

ger erklärt Bgm. Freund, dass die angemeldeten Kinder zwischen 1 und 3 Jahre sind. Es ist 

geplant, dass stets dieselbe Betreuungsperson die Kinder betreut. Weiters müssen die Eltern 

eine Arbeitsbestätigung vorlegen. 

 

Ergänzend zu dieser Thematik informiert der Vorsitzende das Gremium über die neue Ge- 

setzeslage der Bildungsdirektion, die ab 2023/2024 in Kraft treten wird.  
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Da es zu keinen Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über die 

Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram und dem Verein Tages-

mütter Innviertel zwecks Kinderbetreuung in Form eines Kindernestes abstimmen. Dabei kann 

die einstimmige Beschlussfassung festgestellt werden.  

 

 

Punkt 12.:  Übereinkommen mit dem Sozialhilfeverband Schärding betreffend Übergabe der  

Einrichtung des Gemeinschaftsraumes beim Wohnprojekt „Vitales Wohnen“ - 

Beratung und Beschlussfassung 

 

 

Bgm. Freund verliest das Übereinkommen mit dem Sozialhilfeverband Schärding vollinhaltlich 

wie folgt: 
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Ergänzend fügt der Vorsitzende an, dass die Einrichtung sehr freundlich gestaltet wurde. Bei 

Interesse kann der Gemeinschaftsraum gerne besichtigt werden, da Betreuerinnen vor Ort sind. 

 

Bezugnehmend auf eine Wortmeldung von GV Waizenauer, informiert Bgm. Freund die Ge-

meinderäte, dass derzeit sechs Personen gemeldet sind. Jedoch kommt ständig jemand dazu. 

 

Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über 

das Übereinkommen mit dem Sozialhilfeverband Schärding betreffend Übergabe der Einrich-

tung des Gemeinschaftsraumes beim Wohnprojekt „Vitales Wohnen“ abstimmen. Dabei kann 

die einstimmige Beschlussfassung festgestellt werden.  

 

 

Punkt 13.: Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Wärmelieferungs-

übereinkommens mit der Nahwärme Taufkirchen an der Pram für den Bauhof 

 

 

Weg von den fossilen Brennstoffen – Förderung der erneuerbaren Energie; um den Klimawan-

del zu stoppen wird hiermit ein wichtiger Beitrag geleistet, so Bgm. Freund.  

 

Bezüglich Fernwärmeanschluss für den Bauhof trägt der Vorsitzende folgendes Wärmeliefe-

rungsübereinkommen vollinhaltlich vor: 
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GV Halas befürwortet den Abschluss eines Wärmelieferungsübereinkommens mit der Nah-

wärme Taufkirchen an der Pram und erkundigt sich, ob lediglich der Bauhof angeschlossen 

wird. 

 

Bgm. Freund erklärt, dass nicht nur der Bauhof sondern auch das Feuerwehrhaus, das Musik- 

und Sportheim betroffen sind.  

 

Auf Anregung von GV Halas wird bei den Grabungsarbeiten für die Nahwärme eine Leerver-

rohrung zum Bauhof in Betracht gezogen. 

 

GV Gahbauer erkundigt sich, wie hoch die jährlichen Heizkosten hierfür sind.  

 

Der Vorsitzende erläutert, dass es schwierig ist, dies zu berechnen. Derzeit werden zwischen 

8.000 bis 10.000 l Heizöl benötigt. Wie hoch die erforderliche Wärmeleistung zukünftig sein 

wird, kann man aus jetziger Sicht noch nicht beantworten. 
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Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über 

den Abschluss eines Wärmelieferungsübereinkommens mit der Nahwärme Taufkirchen an der 

Pram für den Bauhof abstimmen. Dabei kann – bei Stimmenthaltung von GR Froschauer wegen 

Befangenheit in eigener Angelegenheit – ein zustimmendes Abstimmungsergebnis festgestellt 

werden. 

 

 

Punkt 14.: Bericht des örtlichen Prüfungsausschusses über die Prüfung der Gemeinde- 

gebarung am 14. Juni 2023 – Kenntnisnahme desselben 

 

 

Bgm. Freund ersucht in diesem Zusammenhang GR Zahlberger, ihres Zeichens Obfrau des 

Prüfungsausschusses, um den Bericht über die angesagte Prüfung der Gemeindegebarung vom 

14. Juni 2023. 

 

GR Zahlinger trägt daraufhin dem Gremium den Prüfbericht vollinhaltlich vor. 

 

Der Bericht des örtlichen Prüfungsausschusses wird ohne Wortmeldung einstimmig zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

Punkt 15.: Beratung und Beschlussfassung über folgende Darlehensumschuldungen  

bzw. Abänderung eines Darlehensvertrages: 

 

 a) Umschuldung Darlehen Kleinwasserkraftwerk 1 

 b) Umschuldung Darlehen „Mühlgasse“ 

 c) Abänderung Darlehensvertrag Kleinwasserkraftwerk 2 (Raiba) 

 

 

Einleitend informiert der Vorsitzende das Gremium über die abgelaufenen Darlehensumschul-

dungen bzw. einer Abänderung eines Darlehensvertrages. Insgesamt wurden sechs Bankinsti-

tute zur Abgabe von Angeboten eingeladen, davon haben drei Banken fristgerecht ein Angebot 

gelegt, so der Vorsitzende. 

 

a) Umschuldung Darlehen Kleinwasserkraftwerk 1 

 

Bgm. Freund bringt das Angebotseröffnungsprotokoll vollinhaltlich zur Kenntnis, woraus die 

Raiffeisenbank Region Schärding als Bestbieter mit einem Aufschlag zum 3-Monats-Euribor 

von 0,69 % hervorgeht. Danach folgen jeweils die Hypobank mit einem Aufschlag zum 3-Mo-

nats-Euribor von 1,25 %, sowie die Allg. Sparkasse OÖ mit einem Aufschlag von 1,527 %. 

 

Der Gemeinderat hat die Darlehensumschuldung Kleinwasserkraftwerk 1 in der Höhe von  

€ 66.000,00 bei der Raiffeisenbank Region Schärding (0,69 % Aufschlag auf den 3-Monats-

Euribor) einstimmig beschlossen. 

 

b) Umschuldung Darlehen „Mühlgasse“ 

 

Auch hierzu bringt der Vorsitzende das Angebotseröffnungsprotokoll vollinhaltlich zur Kennt-

nis, woraus ebenfalls die Raiffeisenbank Region Schärding als Bestbieter mit einem Aufschlag 

zum 3-Monats-Euribor von 0,69 % hervorgeht. Danach folgen jeweils die Hypobank mit einem 

Aufschlag zum 3-Monats-Euribor von 0,99 %, sowie die Allg. Sparkasse OÖ mit einem Auf-

schlag von 1,230 %. 
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Der Gemeinderat hat die Darlehensumschuldung „Mühlgasse“ in der Höhe von € 59.000,00 bei 

der Raiffeisenbank Region Schärding (0,69 % Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor) einstim-

mig beschlossen. 

 

c) Abänderung Darlehensvertrag Kleinwasserkraftwerk 2 (Raiba) 

 

Hierzu liegt eine Reduzierung des Zinsaufschlages des bestehenden Darlehensvertrages bei der 

Raiffeisenbank Region Schärding von 0,89 % auf 0,69 % (6-Monats-Euribor) vor. 

 

Ohne Wortmeldung hat der Gemeinderat die Abänderung des Darlehensvertrages Kleinwasser-

kraftwerk 2 bei der Raiffeisenbank Region Schärding mit einer Reduzierung des Zinsaufschla-

ges von nunmehr 0,69 % auf den 6-Monats-Euribor einstimmig beschlossen. 

 

 

Punkt 16.: Wasserversorgunganlage BA 09 – Sanierung WL Furth; 

 Beratung und Beschlussfassung über die Annahme des Förderungsvertrages  

mit der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

 

Zu diesem Punkt verliest der Vorsitzende den vorliegenden Förderungsvertrag (Antragsnum-

mer C005344) der Kommunalkredit Public Consulting GmbH für die notwendige Sanierung 

der Wasserleitung in Furth. Die vorläufig förderbaren Investitionskosten belaufen sich demnach 

auf € 145.000,00. Bei einem vorläufigen Förderungssatz von 18 % errechnet sich eine Gesamt-

förderung im vorläufigen Nominale von € 26.100,00; dieser Betrag gelangt in Form von Inves-

titionszuschüssen zur Auszahlung.  

 

Daraufhin trägt Bgm. Freund die Annahmeerklärung sowie den daraus resultierenden Finanzie-

rungsplan für dieses Vorhaben wie folgt vor: 
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Nach diesen Ausführungen lässt der Vorsitzende sowohl über die Annahme des Förderungs-

vertrages mit der Kommunalkredit Public Consulting GmbH als auch über den Finanzierungs-

plan bzw. die Annahmeerklärung abstimmen. 

 

Ohne Wortmeldung wird dieser Antrag einstimmig zum Beschluss erhoben. 

 

 

Punkt 17.: Wasserversorgungsanlage BA 10 – Schratzberg; 

 Beratung und Beschlussfassung über die Annahme des Förderungsvertrages  

mit der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

 

 

Auch hierzu trägt Bgm. Freund den vorliegenden Förderungsvertrag (Antragsnummer 

C206091) der Kommunalkredit Public Consulting GmbH für die notwendige Errichtung einer 

Wasserversorgungsleitung in Schratzberg vor. Die vorläufig förderbaren Investitionskosten be-

laufen sich demnach auf € 120.000,00. Bei einem vorläufigen Förderungssatz von 18 % errech-

net sich eine Gesamtförderung im vorläufigen Nominale von € 21.600,00; dieser Betrag gelangt 

in Form von Investitionszuschüssen zur Auszahlung.  

 

Ebenso verliest der Vorsitzende die Annahmeerklärung sowie den daraus resultierenden Finan-

zierungsplan für dieses Vorhaben wie folgt: 

 

 
 

Da es zu keinen Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über die An-

nahme des Förderungsvertrages mit der Kommunalkredit Public Consulting GmbH als auch 

über den Finanzierungsplan bzw. die Annahmeerklärung abstimmen. Dabei kann die einstim-

mige Beschlussfassung festgestellt werden.  
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Punkt 18.: Beratung und Beschlussfassung über die Vereinbarung zwischen der Marktge-

meinde St. Florian am Inn und der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 

bezüglich Trinkwasserversorgung für die Ortschaft Schratzberg 

 

Im Ortsgebiet von Oberteufenbach wurde eine neue Wasserversorgungsleitung und Druckstei-

gerungsanlage Richtung Schratzberg errichtet, beginnt der Vorsitzende mit seinen Ausführun-

gen. Daraufhin ergab sich für die Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram die Möglichkeit zur 

Erschließung der Ortschaft Schratzberg an ein Wasserversorgungsnetz. Hierzu verliest der Vor-

tragende eine Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde St. Florian am Inn und der Marktge-

meinde Taufkirchen an der Pram wie folgt: 

 

 

V E R E I N B A R U N G 
zwischen der Marktgemeinde St. Florian am Inn 

und der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 
 

 

betreffend Versorgung der Ortschaft Schratzberg (Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram) 

über die Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde St. Florian am Inn mit Trinkwasser 

 

Allgemeines:  

 

Grundlage für die Trinkwasserversorgung bilden die Projekte für die Erweiterung der jeweili-

gen Anlagen. 

 

a) Marktgemeinde St. Florian am Inn – WVA Erweiterung 2021, Bescheid des Amtes der 

Oö. LR vom 21.12.2021, AUWR-2021-548076/7-Wu/Ne. 

b) Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram – WVA Detailprojekt Schratzberg, Bescheid 

des Amtes der Oö. LR vom 06.09.2022, AUWR-2022-579595/7-Wa/Ne. 

 

Gemeinsame Anlageteile: 

 

Die Drucksteigerungsanlage Oberteufenbach wird von der Marktgemeinde St. Florian am Inn 

errichtet und im Herbst 2023 in Betrieb genommen. 

 

Die Aufträge für diese Arbeiten wurden bereits erteilt, die Gesamtkosten betragen rund 

€ 65.000,00 netto. Die Kostenaufteilung erfolgt entsprechend der anzuschließenden Objekte im 

Einzugsgebiet. 

 

a) Marktgemeinde St. Florian am Inn 3 Anschlüsse (= 21,43 %) 

b) Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram 11 Anschlüsse (= 78,57 %) 

 

Die Kostenaufteilung erfolgt nach tatsächlichen Baukosten unter Berücksichtigung der Bun-

desförderung von 25 %. 

 

Der Wasserverbrauch wird mittels Mengenmessung in der Drucksteigerungsanlage Ober- 

teufenbach ermittelt und von der Marktgemeinde St. Florian am Inn (unter Abzug der eigenen 

Objekte) jährlich an die Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram verrechnet. 

 

Die Preisbasis für das in Rechnung gestellte Wasser ist der Einkaufspreis der Marktgemeinde 

St. Florian am Inn beim Versorgungsunternehmen WDL. 
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Die Wartungs-, Reparatur-, Instandhaltungs- und Stromkosten sowie laufende Betriebskosten, 

die die Drucksteigerungsanlage Oberteufenbach betreffen, welche für die Wasserversorgung 

der Ortschaft Schratzberg notwendig sind, werden aliquot nach o. a. Aufteilungsschlüssel ver-

rechnet. 

 

Diese Vereinbarung gilt, solange eine örtliche Wasserversorgung der Marktgemeinde St. Flo-

rian am Inn bis zur Grundstücksgrenze der Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram besteht. 

 

Für die Marktgemeinde St. Florian am Inn: 

 

_________________________________ 

Bürgermeister DI Bernhard Brait 

 

 

Für die Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram: 

 

_________________________________ 

Bürgermeister Paul Freund 

 

Da es zu keinen Wortmeldungen aus dem Gremium kommt, lässt der Vorsitzende über die 

Vereinbarung zwischen der Markgemeinde St. Florian am Inn und der Marktgemeinde Tauf-

kirchen an der Pram bezüglich Trinkwasserversorgung für die Ortschaft Schratzberg 

abstimmen. Dabei kann die einstimmige Beschlussfassung festgestellt werden.  

 

Punkt 19.: Allfälliges 

 

Bgm. Freund informiert zu diesem Tagesordnungspunkt die Gemeinderatsmandatare zu folgen-

den Themen: 

 

• Da die Vorgehensweise, was das Aufputzen von Bäumen und Sträuchern an Straßen anbe-

langt, immer wieder debattiert wird, verliest hierzu der Vortragende zur Erläuterung den 

Beitrag aus der aktuellen Gemeindezeitung. 

 

 
 

Falls jemand eine besseren Lösungsansatz in dieser Angelegenheit hat, kann sich jederzeit 

bei ihm melden, so der Vorsitzende. 
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• Bezüglich des geplanten Wasserkraftwerkes in Etzelsdorf informiert der Vorsitzende über 

die Sitzung des Wasserverbandes. Für dieses Projekt wurde eine Machbarkeitsstudie für die 

Rückstausituation in Auftrag gegeben. Es handelt sich hierbei um Kosten in der Höhe von  

€ 19.000,00. Laut wasserwirtschaftlichen Planungsorgan müssen neue Fakten in diesem Zu-

sammenhang geliefert werden. 

 

• Vor kurzem hat eine Gründungssitzung des neuen Vereines „L(i)ebenswertes Taufkirchen 

an der Pram“ im Rahmen der Dorf- und Stadtentwicklung stattgefunden. Hierzu wurde Herr 

Johannes Freund als Obmann und Frau Stefanie Seidl als seine Stellvertreterin gewählt. 

Nachdem der Verein bei der BH registriert ist, kann beim Land OÖ ein Startkapital in der 

Höhe von € 730,00 beantragt werden. 

 

Weiters erhält die Marktgemeinde Taufkirchen an der Pram eine Förderung von € 11.000,00 

für den Högl-Lorenz-Generationenpark; Voraussetzung hierzu war die DOSTE-Vereins-

gründung.  

 

• Anlässlich des Geh- und Radwegprojektes bezüglich Lückenschluss an der B129 werden 

derzeit Vorgespräche mit den betroffenen Grundanrainern bzw. Grundstücksbesitzern ge-

führt. Es ist auch eine Beratung seitens Klimaaktiv bezüglich Fördermaßnahmen für gemein-

deübergreifende Projekte geplant.  

 

• Bgm. Freund informiert über folgende Investitionen, die im Rahmen der Gemeindevor-

standssitzung beschlossen wurden: 

 

- Teilweise Erneuerung der Volksschulterrasse durch die Firma Weikl 

- Fassadensanierung beim Vereinsheim durch Malermeister Robert Hagn 

- Einfriedung und Asphaltierungsarbeiten im Sportzentrum 

- Ev. Erweiterung der Straßenbeleuchtung bis Ortsanfang Bachschwölln und Umrüstung 

der Straßenbeleuchtung in Pram auf LED (dieses Projekt hängt vom Nachtragsvoran-

schlag ab; näheres hierzu in der Gemeinderatssitzung vom September) 

- Ankauf von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten (Bachschwölln und Kinosiedlung) 

 

• Der Vorsitzende erinnert das Gremium an die Eröffnung des Högl-Lorenz-Generationen-

parks, welche am Sonntag, 02.07.2023 um 14.00 Uhr stattfinden wird. Er bedankt sich bei 

allen, die sich an dem Projekt beteiligt haben. Ein besonderer Dank geht besonders an den 

Gewässerbezirk, der bis zum Eröffnungstag großartige Arbeit geleistet hat.  

 

• Abschließend trägt Bgm. Freund dem Gremium den Sitzungsplan für das 2. Halbjahr 2023 

wie folgt vor: 

 

Datum und Uhrzeit Art der Sitzung 
(voraussichtlicher) 

Ort 

Donnerstag,  

07. September 2023, 18.00 Uhr 

Sitzung 

des Gemeindevorstandes 

Sitzungssaal  

des Amtsgebäudes 

Donnerstag, 

14. September 2023, 19.00 Uhr 

Sitzung  

des Gemeinderates 

Sitzungssaal  

des Amtsgebäudes 

Mittwoch,  

06. Dezember 2023, 18.00 Uhr 

Sitzung  

des Gemeindevorstandes 

Sitzungssaal  

des Amtsgebäudes 

Donnerstag, 

14. Dezember 2023, 18.00 Uhr 

Sitzung  

des Gemeinderates 

Sitzungssaal  

des Amtsgebäudes 
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GV Halas kündigt den geplanten Vortrag „Blackout“, der seitens des Umweltausschusses  

organisiert wird, an. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 12.10.2023 um 19.00 Uhr im 

Bilger-Breustedt Schulzentrum statt. GV Halas weist daraufhin, dass die Themen diesbezüglich 

sehr umfangreich sind. Dazu wird er bei der nächsten Sitzung nähere Informationen bekannt-

geben. Es wird um dementsprechende Bewerbung gebeten. Anschließend wünscht er allen An-

wesenden eine schöne Urlaubszeit. 

 

GV Waizenauer lädt ebenfalls das Gremium recht herzlich zur Eröffnung des Generationen-

parks am Sonntag, 02.07.2023 ein. Er bedankt sich bei allen Ausschussmitgliedern für die Mit-

arbeit und freut sich auf ein gemeinsames Treffen bei der Eröffnung. 

 

Weiters gibt er bekannt, dass der jährliche Ferienpass mit zahlreichen Aktivitäten bevorsteht. 

Hierzu bedankt er sich bei den teilnehmenden Vereinen. Das Familienspielefest wird heuer am 

01.09.2023 um 17.00 Uhr am Sportzentrum bei der „Villa Kunterbunt“ stattfinden.  

 

Ebenso bedankt sich GV Waizenauer bei Bgm. Freund, dass er kurzfristig den Tagesordnungs-

punkt 9. von der Tagesordnung abgesetzt hat. Er ist der Meinung, dass dieses Thema bei der 

nächsten Gemeindevorstandssitzung intensiv erörtert werden muss. Abschließend wünscht er 

den Anwesenden einen erholsamen Sommer.  

 

GV Lechner berichtet ebenfalls rückblickend vom Högl-Lorenz-Generationenpark und bedankt 

sich hierbei beim Familienausschuss für die großartige Mitarbeit und deren Engagement. An-

schließend wünscht er ebenfalls allen eine schöne Urlaubszeit.  

 

Vize-Bgm. Bauer macht das Gremium auf die Partnergemeinde Spitz aufmerksam. Diese ver-

anstaltet am Sonntag, 23.07.2023 den Marillenkirtag. Als Partnergemeinde ist es ihr ein Anlie-

gen, an diesem Tag in Spitz anwesend zu sein. Sowohl die Gemeinderäte als auch die Gemein-

debürger sind herzlichst eingeladen. Sie weist in ihrer Wortmeldung daraufhin, dass ein Bus 

mit 50 Sitzplätzen organisiert wird. Um dementsprechende Bewerbung wird gebeten. Vize-

Bgm. Bauer freut sich über zahlreiche Anmeldungen.  

 

Weiters informiert sie das Gremium, dass das Sommerkino „Hals über Kopf“ heuer am Montag, 

24.07.2023 um 21.15 Uhr im Schulpark des Bilger-Breustedt Schulzentrums stattfindet.  

 

GR-Ersatzmitglied Azer bewirbt freudig den Schleiferkirtag. In diesem Jahr wird es eine Be-

sonderheit für die Jugendlichen seitens des Maader Hof-Teams geben. 

 

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen Vereinen und Mitarbeitern, die bei den bisherigen Pro-

jekten intensiv mitgewirkt haben. Ebenso bedankt er sich bei Vize-Bgm. Bauer für die Voran-

kündigen der Veranstaltungen und die Organisation für den Marillenkirtag. Zugleich freut er 

sich auf den Kirtag in Taufkirchen an der Pram, da dieser immer gut besucht ist. Abschließend 

wünscht er dem Gemeinderat und den Anwesenden einen erholsamen Urlaub. 

 

Da die Tagesordnung erschöpft ist und sich niemand mehr zu Wort meldet, schließt Bgm. 

Freund um 20.50 Uhr die Sitzung. 

 

 Die Schriftführerin: Der Bürgermeister: 

   
 


